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1. Voraussetzungen in den 
baltischen Landen

Die reformatorische Bewegung fasste 
schon sehr früh, nämlich seit dem Jahr 1522, 
Fuß in livland.1 Die politischen Grundstruk-
turen im livland des frühen 16. Jahrhunderts 
wirkten dabei als katalysator für schnelle er-
folge in den großen städten riga, reval und 
Dorpat.2 es ergaben sich jedoch im Zuge der 
reformation noch weitere politische, soziale 
und gesellschaftliche umwälzungen, die dem 
kirchlich geprägten livland innerhalb kürzes-
ter Zeit ein neues Gesicht verleihen sollten. 
in diesem aufsatz werden die entwicklungen 

skizziert und analysiert, welche in den einzel-
nen kirchenfürstentümern livlands zur säku-
larisation führten. 

livland bestand aus sechs geistlichen 
Fürstentümern, welche Produkte mehrerer 
kreuzzüge3 an der Ostsee waren. Dabei han-
delte es sich um die territorien des Deutschen 
Ordens,4 das erzstift riga und die hochstifte 
Dorpat, Ösel-wiek und kurland, welche im 
16. Jahrhundert oft in Personalunion regiert 
wurden. Das Bistum reval war suffragan-
bistum des erzbistums lund und damit als 
einziges nicht teil der kirchenprovinz riga. 
Zudem bestand es eigentlich nur aus dem  
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Obwohl die Reformation in der sogenannten Livländischen konföderation schon seit den 
1520er jahren viele anhänger fand, gestaltete sich der Prozess der damit einhergehen
den säkularisation geistlicher staaten in Livland äußerst schwierig. Für keinen der sechs 
geistlichen teilstaaten (deutscher Ordensstaat, Erzstift Riga, Bistum Reval, Hochstifte dor
pat, ÖselWiek und kurland) können säkularisationsbestrebungen nach preußischem vor
bild festgestellt werden. vielmehr entwickelten sich die durch Reformation hervorgerufenen 
neuerungen zu einer Zerreißprobe für den Zusammenhalt Livlands. die innerlivländischen 
Rivalitäten (v.a. der konflikt zwischen dem Ordensmeister und dem Rigaer Erzbischof, der 
in der koadjutorenfehde 1556 gipfelte), aber auch die kritische außenpolitische Lage beim 
ausbruch des Livländischen krieges ab 1558 begünstigten zwar letztendlich den langwie
rigen Weg zu weltlichen und erblichen Fürstentümern. dies geschah jedoch unmittelbar 
kriegsbedingt und bedeutete in den meisten Fällen neben Herrschaftswechsel zugleich auch 
das Ende der früheren Existenzformen dieser staatlichen Gebilde. 
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kleinen tafelgut seines Bischofs im näheren 
umkreis der stadt reval.5 Die städte riga, 
reval und Dorpat waren die drei größten 
städte in livland und konnten teilweise au-
tonom von ihren geistlichen stadtherren, den 
Bischöfen, agieren. es bleibt jedoch festzu-
halten, dass livland insofern ein sonderfall in 
europa war, als dass alle Fürstentümer geist-
lich, dass bedeutet, mitglieder der altgläu-
bigen kirchlichen hierarchie und damit der 
römischen kirche zugehörig waren. es han-
delte sich um eine in der schwertmission ent-
standene ansammlung von hochstiften und 
Ordensterritorien. eine weitere Besonderheit 
livlands bildete die Gesellschaftsstruktur. 
eine privilegierte deutsche minderheit domi-
nierte eine mehrheit aus esten, liven, kuren, 
lett- und semgallern,6 die allgemein auch 
als „undeutsche”7 bezeichnet wurden, al-
lerdings aber die mehrzahl der Bevölkerung 
ausmachten. somit kam zu der feudalen 
Gesellschaftsstruktur noch eine ethnische 
komponente hinzu. aus diesem Grund wurde 
livland von der deutschnationalen Forschung 
auch fälschlicherweise als „kolonie” des al-
ten reiches bezeichnet.8

Politisch war livland also kein homoge-
nes Gebilde, sondern vielmehr ein loser Zu-
sammenschluss geistlicher quasi souveräner 
Fürstentümer. Die alte Forschung bezeichne-
te diesen politischen Zusammenschluss oft-
mals als „livländische konföderation”9. Das 
ist insofern kein glücklicher Begriff, da dieser 
sogenannten konföderation eine zentrale ex-
ekutivinstanz fehlte. es gab seit dem begin-
nenden 15. Jahrhundert nur einen unregel-
mäßig einberufenen altlivländischen landtag, 
auf welchem Beschlüsse für gesamt livland 
gefasst werden konnten, deren Durchset-
zung allerdings bei den einzelnen territorien  
selbst lag.10 

theoretisch war der erzbischof von riga 
der ranghöchste Fürst in livland und sollte 
den landtag einberufen und diesem offiziell 
vorsitzen. Praktisch machte der livländische 
Ordensmeister dem rigaer erzbischof des-

sen Präeminenz in der hierarchie livlands 
streitig.11 Dieser altlivländische Gegensatz 
im kampf um die hegemonie zwischen den 
beiden zentripetalen kräften livlands, wurde 
von den zentrifugalen kräften, den Bischö-
fen, den Deutschordensgebietigern, den rit-
terschaften und den städten gefördert und 
zur erlangung eigener rechte, Privilegien 
und Freiheiten ausgenutzt. es herrschte also 
ein ununterbrochener politischer kampf um 
die hegemonie, was oftmals auch zu mili-
tärischen auseinandersetzungen führte. erst 
während der langen regierungszeit des Or-
densmeisters wolter von Plettenberg,12 der 
von 1494 bis 1535 die politische Bühne 
livlands dominierte, kehrte mit gewisser Prä-
ponderanz des Ordens ein zwischenzeitliches 
ende der kämpfe ein.

Die geistlichen Fürstentümer livlands wa-
ren Glieder des heiligen römischen reiches 
Deutscher Nation, was sich besonders im 
Zusammenhang mit der verdichtung und ins-
titutionalisierung des alten reiches seit dem 
reichstag von worms im Jahr 1495 deutlich 
zeigte und 1530 einen letzten symbolischen 
höhepunkt in der feierlichen lehnsnahme 
des livländischen Deutschordensmeisters auf 
dem reichstag zu augsburg durch kaiser karl 
v. fand.13 allerdings gibt die Zugehörigkeit 
livlands zum alten reich in der Forschung 
einigen Grund zu Diskussionen.14 im frühen 
16. Jahrhundert erhielten die kirchenfürsten 
livlands beim antritt ihrer Ämter die reichs-
regalien, nahmen selbst an reichstagen teil, 
übernahmen reichstagsbeschlüsse in ihren 
territorien und klagten bei innerlivländischen 
Problemen vor dem reichskammergericht.15 
und wie oben erwähnt war auch der livländi-
sche landmeister des Deutschen Ordens seit 
1530 offiziell reichsfürst.16 allerdings wurde 
livland bei vielen reichsangelegenheiten, 
wie bei der einteilung der reichskreise, nicht 
mit einbezogen.17 Die Zugehörigkeit zum al-
ten reich war also nicht klar geregelt. Diese 
unklare situation wurde von den Fürsten und 
stadtmagistraten dahingehend ausgenutzt, 
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dass sie sich auf das alte reich beriefen, 
wenn es von vorteil für sie war, ansonsten 
lehnten sie eine abhängigkeit ab. 

mit der Benennung von schutz- und Ga-
rantiemächten für die stifte livlands durch 
kaiser karl v. im Jahre 1521 wurde die ein-
gliederung livlands in das europäische mäch-
tesystem zusätzlich forciert und gleichzeitig 
die Frage nach der Zugehörigkeit zum reich 
erheblich verkompliziert. einerseits wurden 
so etwa bestehende interessen fremder Fürs-
ten für livland auf der einen seite vom kaiser 
gegeneinander ausgespielt, auf der anderen 
seite aber offiziell garantiert.18

eine systematische annäherung von sei-
ten der altlivländischen Fürsten an das alte 
reich fand vor allem in hinblick auf eine 
außenpolitische und eine innenpolitische 
Bedrohung statt. außenpolitisch wurden die 
geistlichen Fürstentümer livlands im begin-
nenden 16. Jahrhundert von dem Großfürs-
ten von moskau und dem Polnischen könig 
gleichermaßen bedroht.19 innenpolitisch 
stellte seit 1522 die reformation eine Zer-
reißprobe für den Zusammenhalt livlands 
dar.20 Die zentrifugalen kräfte livlands er-
kannten für sich in luthers theologie das 
politische mittel der säkularisation und stell-
ten deshalb die existenz der livländischen 
kirchenfürstentümer in Frage.21 Dieses mittel 
wurde ihnen 1525 am Beispiel der säku-
larisation des Preußischen Deutschordens-
staates durch den letzten preußischen hoch-
meister albrecht von Brandenburg-ansbach22 
eindrucksvoll vorgeführt und stellte für die 
altgläubigen kirchenfürsten livlands von da 
an ein angstszenario dar,23 das insbesondere 
die formal altgläubigen Ordensmeister zu ver-
hindern suchten.

säkularisation bedeutet die umwandlung 
eines geistlichen territoriums in ein weltliches 
und erbliches Fürstentum.24 Das herzogtum 
Preußen war mitte des 16. Jahrhunderts das 
vorbild für die säkularisation eines geist-
lichen Fürstentums im Ostseeraum,25 und 
herzog albrecht wurde zu einer Führungsfi-

gur der evangelischen Partei an der Ostsee. 
Die wahl von albrechts Bruder, markgraf wil-
helm von Brandenburg-ansbach, zum koad-
jutor des erzbischofs von riga im Jahr 1529 
musste dementsprechend der sorge des Or-
densmeisters und der altgläubigen kräfte in 
livland einen neuen schub geben. koadjutor 
wilhelm stand ebenso wie herzog albrecht 
für das konzept der säkularisation im sinne 
der lutherischen lehre.26

koadjutor wilhelm verfolgte kurz nach 
seiner ankunft im erzstift tatsächlich auch 
den Plan, alle vakanten geistlichen Ämter 
und Pfründen in livland für sich zu gewin-
nen.27 hierbei handelte es sich allerdings 
nicht um eine durchdachte strategie, sondern 
wohl eher um den wirtschaftlich begründeten 
Griff nach den Pfründen. Nichtsdestoweni-
ger traf er damit auf widerstand und seine 
versuche der Ämterkumulation endeten in 
der Öselschen Bischofsfehde, die von 1532 
bis 1536 andauerte.28 Nach wilhelms Nie-
derlage im kampf um das Bischofsamt von 
Ösel-wiek, war die preußische Partei in liv-
land geschwächt und wilhelm selbst weithin 
handlungsunfähig. Dabei gibt es keinerlei 
konkrete hinweise von herzog albrecht oder 
von koadjutor wilhelm, dass diese den Plan 
verfolgten, das erzstift riga oder gar ganz 
livland zu säkularisieren. es waren vielmehr 
die anhänger der reformation in den livlän-
dischen städten, insbesondere riga, die den 
wunsch nach einer säkularisation äußerten. 
Der auffälligste Befürworter einer säkulari-
sation war der rigaer stadtschreiber Johann 
lohmüller,29 der schon 1525 Ordensmeister 
wolter von Plettenberg die säkularisation 
nahe zu legen versucht hatte. aufgrund sei-
ner Zugehörigkeit zur preußischen Partei floh 
lohmüller schließlich 1535 vor einer etwai-
gen verfolgung aus der stadt riga in das her-
zogtum Preußen.30

in der Forschung wird allerdings bis heute 
davon ausgegangen, dass koadjutor wilhelm 
ebenfalls säkularisationspläne hatte. Das 
liegt vor allem daran, dass er schon frühzei-
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tig eine gewisse evangelische Gesinnung an 
den tag legte.31 Diese tat er aber erst später 
als erzbischof offen kund, als er 1546 eine 
reformationsordnung durchsetzen wollte.32 
eine systematik oder tiefere kenntnis der 
evangelischen theologie stand jedoch nicht 
hinter markgraf wilhelms Politik, und letzt-
endlich scheiterte er schon allein beim ver-
such der anhäufung von Pfründen. 

in livland schienen säkularisationen da-
nach in weite Ferne gerückt. Zwar hatte die 
reformation die politischen akteure und die 
Bevölkerung gespalten und stand vielfach in 
einem Gegensatz zur herrschaftsstruktur der 
kirchenfürstentümer. Die geistlichen Fürsten-
tümer blieben allerdings bestehen, und es 
bildete sich ein Gesellschaftssystem heraus, 
das typisch für diese vorkonfessionelle Zeit 
scheint. es war noch nicht endgültig geklärt, 
welche Glaubensrichtung sich durchsetzen 
würde. Zudem wollten die herrschenden 
unabhängig davon ihre machtposition nicht 
aufgeben. Daraus ergaben sich scheinbar 
paradoxe verhältnisse: so regierte im erzstift 
riga ab 1539 der dezidiert evangelisch ge-
sinnte wilhelm von Brandenburg-ansbach 
im altgläubigen erzbischofsamt von riga, 
ohne die politischen strukturen verändern zu 
wollen. Zudem betrafen seine reformations-
vorschläge von 1546 nur im geringen maße 
die traditionellen kirchlichen Zeremonien 
oder die seelsorge, sondern hauptsächlich 
die Dogmatik und sakramentenlehre. er war 
somit ein früher vertreter der evangelischen 
Bistumsadministratoren.33

2. Der Weg in die Säkularisation
erst die 1550er Jahre brachten verände-

rungen, die den weg zu den säkularisationen 
der geistlichen Fürstentümer livlands ebnen 
sollten. Großfürst ivan iv. verweigerte eine 
verlängerung des alten Beifriedens, der auf 
den waffenstillstand von 1503 zurückging.34 
er bestand auf hohe tributzahlungen durch 
hochstift und stadt Dorpat und nahm den 
erzbischof sowie den Ordensmeister als Ga-

ranten für die ausstehenden Zahlungen. im 
Jahr 1554 diktierte ivan iv. teilweise neuen 
waffenstillstand auf fünfzehn Jahre. Dieser 
beinhaltete die klausel, dass die altlivländi-
schen kirchenfürsten kein Bündnis mit dem 
polnischen könig abschließen durften.35 
Damit wurde die handlungsfähigkeit des 
livländischen Ordensmeisters erheblich ein-
geschränkt, zumal es schon seit mehreren 
Jahrzehnten konflikte um den verlauf der 
litauisch-kurländischen Grenze gab, welche 
bis dahin noch nicht eindeutig geklärt war.36 

Das ende der geistlichen Fürstentümer 
livlands wurde letztendlich im Jahr 1555 
mit der wahl herzog Christophs von meck-
lenburg,37 dem Bruder des evangelischen 
herzogs Johann albrecht i. von mecklenburg, 
zum koadjutor des erzbischofs von riga ein-
geläutet. Dies war teil einer weitergehenden 
Ostseepolitik des hauses mecklenburg.38 
hierfür hatten schon länger Gespräche zwi-
schen herzog albrecht in Preußen und her-
zog Johann albrecht von mecklenburg statt 
gefunden, die zu einem vertrag und letztend-
lich der wahl des mecklenburgers führten.39 
Johann albrecht von mecklenburg verfolgte 
als überzeugter lutheraner eine weitergehen-
de strategie mit der wahl, da er das erzstift 
riga nicht nur für seinen jüngeren Bruder, 
sondern als dauerhafte versorgungsstati-
on für das haus mecklenburg zu gewinnen 
suchte.40 herzog Christoph von mecklenburg 
war wie sein älterer Bruder Johann albrecht 
dezidiert evangelisch gesinnt.41 aber in den 
Quellen findet sich ähnlich wie bei herzog 
albrecht und markgraf wilhelm kein hinweis 
darauf, dass eine säkularisation des erzstifts 
geplant war. herzog Christoph war im Jahr 
1555 auch noch zu jung, um eine solche 
aufgabe zu stemmen. im Gegenteil lässt sich 
aus einem herzöglichen strategiepapier her-
auslesen, dass ursprünglich angedacht war, 
das erzstift in seiner verfassungsmäßigen 
geistlichen Form zu erhalten.42 Dabei folg-
te er dem Beispiel der hochstifte schwerin 
und ratzeburg, die als versorgungsposten, in  
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denen mitglieder des hauses mecklenburg zu 
Bischöfen gewählt wurden.43 Diese hochstif-
te verblieben im machtbereich der mecklen-
burger herzöge als Quasi-sekundogenituren.

Nichtsdestoweniger war die wahl herzog 
Christophs zum koadjutor ein auslöser, der 
zu den säkularisationen führte, da durch die 
wahl einem landtagsbeschluss aus dem Jahr 
1546 zuwider gehandelt wurde. in diesem 
Beschluss, der von allen Fürsten und ständen 
livlands gefasst worden war, wurde festge-
legt, dass kein Fürst aus dem hohen reichs-
adel gewählt oder anderweitig nach livland 
geholt werden durfte.44 Nachdem erzbischof 
wilhelm mit Jasper von münster, dem land-
marschall des Deutschen Ordens, hinter dem 
rücken des Ordensmeisters heinrich von 
Galens eine annäherung an den polnischen 
könig geplant hatte,45 kam es dann zur mili-
tärischen auseinandersetzung. es zeigte sich 
hierbei eine innere Zerrissenheit des Deut-
schen Ordens über die Frage nach dem richti-
gen Bündnispartner und die mit dem Bündnis 
verbundenen konsequenzen. Ordensmeister 
heinrich von Galen bemühte sich zusätzlich 
zur unterstützung von kaiser und reich um 
die hilfe des könig von Dänemark, vor allem 
aber um die hilfe des schwedischen königs.46 
Dessen Ordensmarschall Jasper von münster 
hingegen wollte ein Bündnis mit dem könig 
von Polen-litauen und mit herzog albrecht 
von Preußen eingehen. Jasper von münster 
schloss daraufhin eigenmächtig ein Bündnis 
mit dem erzbischof von riga, wilhelm von 
Brandenburg-ansbach und dessen koadju-
tor herzog Christoph von mecklenburg. Die-
ses Bündnis schloss auch ein gewaltsames 
vorgehen gegen den Deutschen Orden nicht 
aus. Nachdem der Ordensmeister einen Brief 
erzbischof wilhelms mit kriegsplänen abge-
fangen hatte,47 reagierte er mit militärischer 
Gewalt gegen den erzbischof und dessen ko-
adjutor sowie gegen Jasper von münster. 

Das erzstift und seine Burgen wurden von 
den truppen des Deutschen Ordens besetzt 
und erzbischof wilhelm sowie sein koadjutor 

Christoph gefangen genommen. Ordensmar-
schall Jasper von münster konnte sich der 
Gefangennahme entziehen und nach litauen 
absetzen. Das rief nun tatsächlich den pol-
nischen könig sigismund ii. august auf den 
Plan, der die Gefangenschaft seines vetters 
wilhelm nutzte, um als konservator des erz-
stifts aufzutreten und 1556 ein heer an der 
litauisch-polnischen Grenze aufmarschieren 
zu lassen.48 Die stellung eines konservators 
hatte der Großfürst von litauen schon 1521 
erhalten.49 was dieses konservatorenamt 
wirklich beinhaltete, bleibt bis heute unklar. 
man muss es sich wohl als eine art vogtei-
amt vorstellen. es gab dem polnischen könig 
und litauischem Großfürsten sigismund ii. 
august allerdings die legitimation von kaiser 
und reich, unbehelligt in die Belange liv-
lands einzugreifen. 

Dieser konflikt, die so genannte koadju-
torenfehde, führte allerdings insgesamt dazu, 
dass sich beispielsweise die kurfürsten von 
Brandenburg und sachsen sowie die herzö-
ge von mecklenburg, Pommern und Braun-
schweig-wolfenbüttel sowie die könige von 
Dänemark und von Polen-litauen für die Frei-
lassung und restitution erzbischof wilhelms 
stark machten.50 Dieser kampf schwächte 
die Position des Deutschen Ordens beträcht-
lich. Zwar konnte der Deutsche Orden in der 
Fehde schnelle militärische erfolge erzielen. 
es kam jedoch zu inneren unruhen und zu 
beträchtlichem politischen und militärischem 
Druck von seiten Polen-litauens.

auch in diesem außenpolitischen konflikt 
mit Polen-litauen galt es für livland in Per-
son des Ordensmeisters wilhelm von Fürs-
tenberg wie zuvor mit dem Großfürsten von 
moskau, eine militärische eskalation zu ver-
meiden. Der folgende Bündnisvertrag mit Po-
len-litauen zu Poswol zwang den Deutschen 
Orden,51 1557 das erzstift riga unter däni-
scher52 und kaiserlicher53 vermittlung wieder 
in seiner alten Form zu restituieren und führ-
te in der Folge zur auflösung des Beifriedens 
mit moskau durch Zar ivan, der im Frühjahr  
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1558 tatsächlich angriff.54 ivan iv. mar-
schierte mit verweis auf die unbezahlten tri-
bute Dorpats in altlivland ein.55

Das hochstift Dorpat fiel im Jahr 1558 
als erstes der geistlichen Fürstentümer liv-
lands komplett in die hände der moskauer 
truppen.56 Der altgläubige Dorpater Bischof 
hermann wesel kam in moskauer Gefangen-
schaft, wo er nach einigen Jahren starb. er 
war der letzte Bischof, denn das hochstift 
Dorpat sollte nicht mehr restituiert werden. 
ivan iv. eroberte das hochstift und besetz-
te es. es wurde in eine militärische verwal-
tungsstruktur eingegliedert, deren Charakter 
man als provisorisch bezeichnen kann. Der 
stadt Dorpat wurden jedoch die altherge-
brachten rechte, einschließlich dasjenige der 
freien ausübung der religion gewährt. im Fall 
des hochstifts Dorpat handelte es sich tat-
sächlich zum ersten mal um eine säkularisa-
tion eines geistlichen territoriums in livland. 
allerdings war es keine geplante säkularisa-
tion durch die eigenen Fürsten oder Bevöl-
kerung, sondern vielmehr eine militärische 
eroberung, wobei kriegsbedingt das hochstift 
Dorpat in eine weltliche verwaltungseinheit 
umgewandelt und in das reich ivans iv. in-
korporiert wurde. was Zar ivan iv. weiterhin 
mit seinem eroberten landen plante, kann 
und soll jedoch nicht an dieser stelle behan-
delt werden. wichtig ist festzuhalten, dass 
Zeit des livländischen krieges die moskauer 
verwaltung die eroberten Gebiete livlands 
zwar verweltlichte, aber keine endgültig po-
litische struktur einführte.

Die hochstifte Ösel-wiek57 und kurland-
Pilten waren sich im Bezug der ereignisse zu 
Beginn des livländischen krieges sehr ähn-
lich. Denn in beiden Fällen, freilich mit unter-
schiedlichem erfolg, gelangten die hochstifte 
Ösel-wiek im Jahr 1559 und kurland-Pilten 
im Jahr 1560 gegen jegliche überkommenen 
rechte und Privilegien per kauf vom evange-
lisch gesinnten Bischof Johann von münch-
hausen58 an den Bruder des dänischen kö-
nigs, herzog magnus von holstein.59 Dieser 

ließ sich genauso wie erzbischof wilhelm 
von Brandenburg-ansbach noch im sinne 
der altgläubigen kirche und deren politischen 
struktur von den Domkapiteln zum Bischof 
wählen. Zwar ließ er sich nicht weihen, was 
seiner dezidiert lutherischen haltung ent-
sprach, allerdings war eine säkularisation in 
Form einer umwandlung in ein erbliches her-
zogtum nicht teil einer etwaigen dänischen 
strategie.60 tatsächlich bedeutete das Jahr 
1560 keineswegs die auflösung der hoch-
stifte Ösel-wiek und kurland-Pilten. Diese 
bestanden sogar noch über das Jahr 1561 
hinaus, was insbesondere für das hochstift 
kurland-Pilten galt, das selbst noch nach 
dem tod Bischofs magnus im Jahr 1583 in 
dänischem Besitz blieb.61 

im Fall der hochstifte Ösel-wiek und kur-
land-Pilten überlebten den Zusammenbruch 
der alten livländischen staatenwelt ohne eine 
offizielle veränderung der überkommenen 
strukturen. herzog magnus von holstein fun-
gierte eindeutig als evangelischer Bistumsad-
ministrator, wie sie zur gleichen Zeit bei ei-
nigen hochstiften im Norden des heiligen 
römischen reiches Deutscher Nation, wie 
zum Beispiel in den hochstiften ratzeburg, 
halberstadt oder schwerin aufkamen.62 eine 
säkularisation wurde bei beiden hochstiften 
wenigstens in den frühen 1560er Jahren 
noch nicht durchgeführt.

im erzstift riga war die alte herrschafts-
ordnung nach der Besetzung des Deutschen 
Ordens in der koadjutorenfehde von 1555 
erst wieder im Jahr 1557 vollständig restau-
riert worden. Das zeigte sich an der offiziellen 
wahl herzog Christophs von mecklenburg 
zum koadjutor erzbischof wilhelms.63 eine 
säkularisation war offiziell nicht angestrebt 
worden, oder wenigstens waren eventuelle 
Pläne schon 1536 aufgrund der Niederlage 
der preußischen Partei livlands in Öselscher 
Bischofsfehde zunichte gemacht worden. im 
Jahr 1558 war erzbischof wilhelm zu alt 
und schon zu krank,64 um eine eigene dynas-
tische tradition zu begründen. Zudem hatte 
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er in der vergangenheit große schwächen bei 
der regierung des erzstifts gezeigt, die ihn 
als kandidaten für ein erbamt in Frage stell-
ten. sein koadjutor herzog Christoph war zu 
diesem Zeitpunkt noch zu jung65 und durch 
den Ordensmeister schon sehr stark einge-
schüchtert. Der Plan eines dauerhaften ver-
sorgungspostens des hauses mecklenburg 
lässt weiterhin kaum schlüsse auf das Ziel 
einer säkularisation zu. 

auch das erzstift riga blieb offiziell über 
den tod des erzbischofs wilhelm hinaus 
bestehen. erst 1566 erfolgte die säkulari-
sation des erzstifts und inkorporation in das 
neue polnische überdünische herzogtum 
livland.66 Jedoch erfolgte nach der unter-
werfung des erzstifts unter den Großfürsten 
von litauen im Jahr 1561 schon eine vor-
bereitende Zweiteilung der weltlichen und 
geistlichen aufgaben des erzstifts. Der pol-
nische könig sigismund ii. august setzte in 
seiner Funktion als Großfürst von litauen 
einen Gubernator ein, der die weltliche ver-
waltung des erzstifts innehatte.67 Zunächst 
handelte es sich dabei um herzog Gotthard 
kettler, später wurde Nikolaus radziwiłł der 
Gubernator. radziwiłł war der woywode von 
wilna und kommandant des polnisch-litaui-
schen heeres im livländischen krieg. auch 
hier bedingten militärische Gründe, ähnlich 
wie im Falle der säkularisation Dorpats, die 
weltliche verwaltung livlands nördlich der 
Düna, ohne freilich soweit zu gehen wie in 
den russisch eroberten Gebieten. Die geistli-
chen angelegenheiten wurden weiterhin vom 
erzbischof bestimmt, der bis zu seinem tod 
im Jahr 1563 amt und titel behielt. herzog 
Christoph von mecklenburg wurde niemals 
zum erzbischof gewählt und wurde vom 
polnischen könig im Jahr 1569 gezwungen, 
endgültig auf alle ansprüche auf das erzstift 
riga zu verzichten.68 

im livländischen Deutschordensstaat 
fand während der 1550er Jahre eine kon-
trovers geführte Debatte über die politi-
sche und militärische strategie zum erhalt 

der altlivländischen staatenwelt statt. Der 
Deutschordensstaat war durch seine auf 
die mönchskultur aufbauende hierarchie 
um einiges heterogener strukturiert als das 
erz- und die hochstifte livlands.69 so ist es 
nicht verwunderlich, dass es in der Zeit größ-
ter Gefahr zu einem inneren Zerwürfnis über 
die strategie kam. es zeichnete sich schon 
frühzeitig ab, dass die unterstützung durch 
kaiser und reich nur einem lippenbekennt-
nis gleich kam. Das alte reich in Gestalt des 
reichstages unterstützte die kirchenfürsten 
livlands vor allem mit dem Dispens von Zah-
lungen.70 es war altgläubig geprägt und hätte 
keine säkularisation unterstützt, was durch-
aus dem willen der Deutschordensführung 
entsprach. aber ohne handfeste finanzielle 
und militärische Zusagen blieb diese unter-
stützung wirkungslos. 

Ordensmeister heinrich von Galen und 
sein koadjutor wilhelm von Fürstenberg 
wollten sich deshalb an die skandinavischen 
königreiche Dänemark und schweden annä-
hern. in Dänemark war spätestens seit dem 
kopenhagener reformations-herrentag von 
1536 das luthertum als alleinige Glaubens-
richtung durchgesetzt.71 in schweden waren 
die würfel noch nicht eindeutig zugunsten 
der reformation gefallen.72 Nichtsdestoweni-
ger standen beide königreiche für das modell 
der säkularisation von kirchengut, wie es im 
Zuge der reformatorischen entwicklungen in 
beiden königreichen durchgesetzt worden 
war. Geographisch waren die skandinavi-
schen königreiche durch die Ostsee getrennt 
von livland, was einen gewaltsamen Über-
griff unwahrscheinlich machte. es bestanden 
allerdings politische und wirtschaftliche inte-
ressen, welche wenigstens zu einem eingrei-
fen der skandinavischen könige auf seiten 
livlands führen konnte. wie sich später her-
ausstellte, waren die anreize doch zu gering, 
so dass die skandinavischen könige Gustav i. 
von schweden73 und Christian iii. von Däne-
mark in den 1550er Jahren noch zögerten. 
erst ihre söhne, erik xiv. von schweden74 
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und Friedrich ii. von Dänemark75 engagierten 
sich in livland, im Falle von schweden aller-
dings dann mit der absicht der territorialen 
erweiterung.

landmarschall Jasper von münster 
sprach sich für eine annäherung an Polen-
litauen aus. Das Problem für den Deutschen 
Orden bestand allerdings darin, dass der pol-
nische könig aufgrund der säkularisation des 
Preußischen Ordensstaates im Jahr 1525, 
für ein analoges konzept der säkularisation 
des Deutschen Ordens in livland stand. 

Dieses Zerwürfnis führte zu der zuvor 
schon erwähnten rigaer koadjutorenfehde. 
mit der Flucht Jasper von münsters nach 
litauen war der streit jedoch nicht geklärt, 
denn nach dem angriff des Großfürsten ivan 
iv. zwang ein strategiewechsel im sommer 
1559 wilhelm von Fürstenberg zur abdan-
kung und zur wahl Gotthard kettlers zum 
neuen Ordensmeister.76 Durch den neuen, 
diplomatisch erfahrenen mann an der spitze 
des Deutschen Ordens konnte die hinwen-
dung an Polen stattfinden.77 interessanter-
weise bedeutete das auch eine aus realpo-
litischen Zwängen ausgeführte persönliche 
kehrtwende Gotthard kettlers, denn auch er 
hatte noch einige Jahre zuvor schweden als 
koalitionspartner bevorzugt. 

Die lage war für die existenz livlands 
aber nun einmal sehr ernst, und der Deut-
sche Orden musste verbündete und Geld 
nehmen wo er sie finden konnte. es wurde 
sogar die vogtei Grobin im Frühjahr 1560 
an den im alten reich geächteten und vom 
Deutschen Orden als verräter betrachteten 
preußischen herzog albrecht verpfändet,78 
um eine Finanzierung der söldner zu sichern. 
Der polnische könig verfolgte mit rücksicht 
auf den polnischen und litauischen adel hin-
gegen eine hinhaltetaktik.79 Zunächst wurde 
im september 1559 in wilna ein unterstüt-
zungsvertrag zwischen Polen-litauen und 
den altlivländischen kirchenfürsten unter-
zeichnet.80 Dieser blieb jedoch aufgrund der 
ablehnung durch den polnischen sejm ohne 

wirkung. Das zwang die altlivländischen kir-
chenfürsten zu weiteren Zugeständnissen, 
um Polen-litauen aktiv an den kampfhand-
lungen zu beteiligen. es wurden in der Folge 
litauische Besatzungen auf mehreren Festun-
gen livlands stationiert, die weiterhin unter 
dem Befehl sigismund ii. augusts blieben.81 
ein aktives eingreifen in den krieg blieb je-
doch weiterhin aus. 

Die unterstützung von außen blieb aus. 
Der könig von schweden lehnte jegliche hilfe 
ab und sowohl das alte reich als auch der 
polnische könig beließen es bei mehr oder 
minder symbolischen akten. Zudem erfolg-
te nach fehlendem kriegsglück eine wende 
im inneren des Deutschen Ordens. im au-
gust 1560 in der schlacht bei ermes fiel ein 
großer teil der Ordensspitze oder geriet, wie 
der altgläubig gesinnte landmarschall Phil-
ipp schall von Bell, in moskowitische Ge-
fangenschaft.82 im gleichen monat eroberten 
moskowitische tuppen die Ordensfestung 
Fellin mit dem gesamten schweren Geschütz 
des Deutschen Ordens.83 Der alte Ordens-
meister wilhelm von Fürstenberg, der die 
Festung verteidigt hatte, ging ebenfalls in die 
Gefangenschaft. Gotthard kettler stand nun 
im wahrsten sinne des wortes fast allein da. 
Die verbündeten, kaiser und reich sowie der 
polnische könig, unterstützten livland nur 
halbherzig. Nach den Niederlagen war der 
Orden geschrumpft. Ordensmeister Gotthard 
kettler nahm nun eine Position ein, die im 
militärisch geschwächten Orden weitestge-
hend konkurrenzlos und unangefochten war. 
er war in seinen wenigen vorhanden geblie-
benen möglichkeiten keiner inneren Opposi-
tion ausgesetzt, musste allerdings unbedingt 
handeln, um die eroberung livlands durch 
den moskauer Großfürsten zu verhindern. 
aus eigener kraft war dies unmöglich.

letztendlich unterwarf er sich im zweiten 
vertrag von wilna im Jahr 1561 sigismund 
ii. august als Großfürsten von litauen.84 
erst nach der unterwerfung beteiligte sich 
der polnische könig aktiv am krieg. in der 
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Pacta subiectionis85 wurden gleichzeitig die 
unterwerfung und säkularisation des Deut-
schen Ordens rechtskräftig. und im Privilegi-
um sigismundi augusti86 wurden den neuen 
untertanen des litauischen Großfürstentums 
ihre althergebrachten rechte, Freiheiten und 
Privilegien garantiert. Darunter fiel auch die 
ausübung der religion gemäß der Confessio 
augustana.87 

es war eine säkularisation, die derjeni-
gen in Preußen ähnelte. allerdings war der 
Grad der Not, welche die entscheidung Gott-
hard kettlers 1561 bedingte, größer als die 
hochmeister albrechts im Jahr 1525. Denn 
im Gegensatz zu 1525 standen 1561 schon 
feindliche truppen tief in livland und hielten 
ein hochstift und mehrere städte besetzt. 
Die restlichen unbesetzten territorien waren 
an ausländische mächte verkauft worden 
oder die stände hatten sich neuen souverä-
nen unterworfen. Bei den Besatzungstruppen 
handelte es sich außerdem im Gegensatz zur 
lage des preußischen Ordensstaates anfang 
der 1520er Jahre um die Bedrohung einer 
dritten macht, mit welcher verhandlungen 
ausgeschlossen schienen.88 Die lösung 1525 
hatte im unterschied zum livländischen 
krieg noch ein Friedensschluss zweier Fürs-
ten sein können. Die verhandlungen hierfür 
waren zudem von verwandten übernommen 
worden. es bleibt festzustellen, dass es sich 
bei albrecht von Brandenburg-ansbach und 
sigismund i. august von Polen um Neffe und 
Onkel gehandelt hatte und somit 1525 ein 
vertrag zwischen verwandten Fürsten getrof-
fen worden war. 1561 verhandelte Gotthard 
kettler weniger auf augenhöhe als es herzog 
albrecht 1525 möglich gewesen war. 

Der erzbischof von riga, wilhelm von 
Brandenburg-ansbach, war zwar ebenfalls 
mit sigismund ii. august verwandt, aber die 
livländischen akteure verfolgten jeweils im-
mer ein eigenes Ziel. Zudem war den akteu-
ren 1560 klar, dass der livländische krieg 
auch nach abschluss eines vertrages weiter-
gehen würde. es ging um die erhaltung der 

eigenen existenz. Gotthard kettler musste in 
den wilnaer verhandlungen auf seine militäri-
sche stellung im verbliebenen livland bauen, 
welche das letzte hindernis für die vollständi-
ge eroberung durch iwan iv. darstellte. Diese 
eroberung schien aber bei einem scheitern 
der verhandlungen nur noch eine Frage der 
Zeit.

es handelte sich bei der unterwerfung 
Gotthard kettlers sicherlich nicht um des-
sen einzige möglichkeit, aber doch um die 
nächstliegende. kettler versuchte in den zwei 
Jahren als Ordensmeister, die verteidigung 
aufrecht zu erhalten. Die säkularisation war 
zunächst nicht die einzige mögliche Option 
für ihn, und er machte das auch nicht voll-
kommen freiwillig oder aus reinem machtwil-
len, sondern begann mit einer schrittweisen 
annäherung an den könig von Polen aus 
pragmatischen Gründen.89 Der polnische kö-
nig hatte aber auch nur begrenzte mittel zur 
verfügung und daher kein großes interesse an 
einer aktiven kriegsteilnahme. auf diese wei-
se verzögerte sich dessen eingreifen.90 Damit 
verschärfte sich die militärische lage des Or-
densmeisters zusehends. Die darauf folgende 
vollkommene unterwerfung gegenüber dem 
polnischen könig am 28. November 1561 
und die säkularisation des territoriums des 
Deutschen Ordens im märz 1562 waren des-
halb zwar keine zwangsläufigen schritte.91 

Gotthard kettler wurde herzog von kur-
land und semgallen als lehnsmann des li-
tauischen Großfürsten. Dass sich noch ein 
rest der heterogenität des Deutschen Or-
dens erhalten hatte, zeigte sich daran, dass 
der komtur von Doblen, thies von der recke, 
bei der säkularisation mit einem eigenständi-
gen territorium bedacht wurde. Dieses sollte 
nach längeren Querelen später im herzogtum 
kurland aufgehen.92

es handelte sich also bei der säkularisa-
tion des livländischen Deutschordensstaates 
um eine säkularisation, die dem Beispiel des 
Preußischen Ordensstaates folgte, sie aber 
aufgrund der unterschiedlichen politischen 
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und militärischen ausgangslage nicht imi-
tierte. Beide male standen hochmeister und 
Ordensmeister unter militärischen Druck, der 
mit höchster wahrscheinlichkeit eine Nie-
derlage bedeutet hätte. sie unterwarfen sich 
dem polnischen könig beziehungsweise dem 
litauischen Großfürsten, führten offiziell die 
reformation ein und gründeten durch heirat 
eine Dynastie. auf den staatsvertrag folgte 
also der endgültige Bruch mit der altgläubi-
gen kirche und den persönlichen Gelübden. 

3. Fazit
abschließend lässt sich feststellen, dass 

es in livland einerseits nur eine säkularisa-
tion gab, die von livländischen akteuren ge-
tragen wurde: nämlich die säkularisation des 
Deutschordensstaates. alle stifte livlands 
blieben in ihrer politischen struktur über das 
Jahr 1561 erhalten. ausnahme bildet hier 
das hochstift Dorpat, das vom moskauer 
Großfürst erobert, besetzt und säkularisiert 
wurde. andererseits gab es in den 1550er 
und 1560er Jahren außer dem Plan, das 
erzstift riga als einen mecklenburgischen 
versorgungsposten zu etablieren, insgesamt 
keine weiteren aktive strategien für die terri-
torien livlands. es handelte sich bei den ent-
wicklungen livlands um eine mischung aus 
reaktion und Zufall. langfristige Planungen 
gab es nicht. seit dem einfall moskowitischer 
truppen wurde die Politik der zerstrittenen 
livländischen akteure von improvisation 
und reaktion auf die ereignisse bestimmt. 
Die säkularisation des Deutschordenstaates 
und die Gründung des herzogtums kurland-
semgallen war kein von langer hand geplan-
ter Coup, sondern eine aus der militärischen 
Not heraus geborene tat, die ihr vorbild in 
der säkularisation des Preußischen Ordens-
staates hatte. es sollte deshalb noch einige 
Jahre dauern bis der staatswerdungsprozess 
des jungen herzogtums kurland vollständig 
abgeschlossen war.
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heitlichen politischen Organismus”, vgl. ilgvars 
misāns: Plettenberg und der livländische land-
tag. in: Norbert angermann, ilgvars misāns 
(hrsg.): wolter von Plettenberg und das mit-
telalterliche livland. lüneburg 2001, s. 55f. 
klaus militzer verwendet den Begriff „staaten-
bund alt-livland” in: Ders.: Die Geschichte des 
Deutschen Ordens. stuttgart 2005, s. 165. 

10 vgl. ilgvars misāns: Organisation und ablauf 
der livländischen land- und städtetage. in: 
Jahrbuch für die Geschichte mittel- und Ost-
deutschlands 51 (2005), s. 49–62; Ders.: 
Plettenberg und der livländische landtag. in: 
Norbert angermann, ilgvars misāns (hrsg.): 
wolter von Plettenberg (wie anm. 9); Ders.: 
riga — ein vorort der livländischen städte im 
mittelalter? in: Ders., horst wernicke (hrsg.): 
riga und der Ostseeraum. von der Gründung 
1201 bis in die Frühe Neuzeit. marburg 2005, 
s. 169–179.

11 Die vielleicht schwerste innerlivländische 
auseinandersetzung fand in den 1480er und 
1490er Jahren statt und wurde durch eben 
einen solchen streit zwischen erzbischof und 
Ordensmeister begonnen. vgl. Jörg schwarz: 
Zwischen kaiser und Papst. Der rigaer erzbis-
tumsstreit 1480-1483. in: Zeitschrift für histo-
rische Forschung 34 (2007), s. 373–401.
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12 vgl. Norbert angermann, ilgvars misāns 
(hrsg.): wolter von Plettenberg (wie anm. 9); 
Norbert angermann (hrsg.): wolter von Plet-
tenberg. Der größte Ordensmeister livlands. 
lüneburg 1985.

13 auf dem reichstag von augsburg am 26. Juli 
1530 erhielt Ordensmeister wolter von Plet-
tenberg den Deutschordensbesitz offiziell von 
kaiser karl v. zum lehen. vgl. leonid arbusow 
d.J.: wolter von Plettenberg und der untergang 
des Deutschen Ordens in Preußen. eine stu-
die aus der reformationszeit livlands. leipzig 
1919, s. 83.

14 auch bei der Zugehörigkeit zum reich gibt es 
eine Forschungsdiskussion, wobei die Frage 
nach der Zugehörigkeit während der Frühen 
Neuzeit weitgehend unbeantwortet bleibt. Be-
zeichnend für die ungewissheit der Zugehö-
rigkeit livlands ist die aussage von wilhelm 
lenz, der livland als „Glied des heiligen rö-
mischen reiches, wenngleich mit gewissen 
einschränkungen” sieht. vgl. wilhelm lenz: 
riga zwischen dem römischen reich und 
Polen-litauen in den Jahren 1558–1582. 
marburg (lahn) 1968, s. 1. Für das mittel-
alter wird allerdings eine enge verbindung 
mit dem alten reich gesehen, die vor allem 
auf lehnsrechtlichen Grundsätzen beruht. in 
der Politik des Deutschen Ordens wird dabei 
jedoch ein besonderes hegemoniestreben er-
kannt. vgl. manfred hellmann: livland und 
das reich. Das Problem ihrer gegenseitigen 
Beziehungen. in: sitzungsberichte der Bay-
erischen akademie der wissenschaften 6 
(1989). hellmann bespricht darin auch die 
deutschnational ausgerichteten Positionen von 
leonid arbusow, Friedrich koch und reinhard 
wittram. vgl. leonid arbusow: livland — 
mark des reiches 1207–1561. ein abschnitt 
deutscher rechtsgeschichte. riga 1944; 
Friedrich koch: livland und das reich bis 
zum Jahr 1225. Posen 1943; reinhard wit-
tram: Baltische Geschichte. Die Ostseelande 
livland, estland, kurland 1180–1918. mün-
chen 1954. Die einzige abhandlung, die sich 
mit der Zugehörigkeit livlands zum reich im  
16. Jahrhundert befasst, ist ein Gutachten zu 
einem Gerichtsfall des ausgehenden 19. Jahr-
hunderts. in diesem verfahren klagte die ka-
tholische kirche in reval auf die rückgabe der 
kirchengüter, welche sie durch die reformati-
on verloren hatte. Die Begründung stützte sich 
darauf, dass die ländereien des Deutschen 
Ordens zur Zeit der enteignung nicht dem al-
ten reich zugehörig waren und deswegen die 

säkularisationen, die durch den augsburger 
religionsfrieden nur im alten reich abgesi-
chert wurden, unrechtmäßig von der stadt 
reval einbehalten wurden. letztendlich wird 
in diesem Gutachten festgestellt, dass livland 
politisch ein teil des alten reiches war. vgl. 
richard hausmann: Über das verhältnis des 
livländischen Ordens zum römisch-deutschen 
reiche im 16. Jahrhundert. ein gerichtliches 
Gutachten in sachen des revaler „Gotteskas-
tens”. in: Baltische monatsschrift 63 (1907),  
s. 1–23.

15 es nahmen livländische vertreter am reichs-
tag zu worms 1521 teil, wo sie die regalien 
für die neugewählten Bischöfe der konföde-
ration erhielten und dem kaiser den treueeid 
leisteten. außerdem wurden das wormser 
edikt sowie die Bannbullen des Papstes ge-
gen martin luther in einigen territorien der 
livländischen konföderation verkündet. vgl. ar-
busow: einführung (wie anm. 1), s. 186-194.  
am 5. märz 1532 wurde auf dem landtag 
verbindlich verabschiedet, dass der augs-
burger reichstagsabschluss von 1530 in der 
religionsfrage und die reichspolizeiordnung 
für livland übernommen werden. vgl. leonid 
arbusow d. Ä.: akten und rezesse der livländi-
schen ständetage. Dritter Band (1494–1535). 
riga 1910, [Nr. 255] s. 267/[Nr. 268] s. 281. 
Für einen kurzen Überblick über livländische 
Prozesse vor dem reichskammergericht siehe 
Bernhard Diestelkamp: Die reichsgerichtsbar-
keit in den Ostseeländern. in: Nils Jörn, micha-
el North (hrsg.): Die integration des südlichen 
Ostseeraumes in das alte reich. köln et al. 
2000, s. 17ff.

16 kaiser karl v. belehnte den damaligen land-
meister wolter von Plettenberg nach jahrelan-
gen verhandlungen am 26. Juli 1530 mit liv-
land. vgl. teodors Zeids: Plettenbergs stellung 
in der Geschichte lettlands. in: angermann, 
misāns (hrsg.): wolter von Plettenberg (wie 
anm. 12), s. 28.

17 vgl. winfried Dotzauer: Die deutschen reichs-
kreise (1383–1806). Geschichte und aktene-
dition. stuttgart 1998. wilhelm lenz betrach-
tet die auswirkungen, welche dieser status für 
livland und besonders die stadt riga hatte. 
Da livland nicht in die reichskreisreform mit-
einbezogen wurde, blieb jegliche militärische 
unterstützung des reiches, trotz anträgen auf 
dem reichstaag, im livländischen krieg aus. 
vgl. wilhelm lenz: „untertanentreue” gegen-
über dem heiligen römischen reich? rigas 
vorbehalte gegen einen herrschaftswechsel bei 
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der auflösung der livländischen konföderation. 
in: misāns, wernicke (hrsg.): riga und der Ost-
seeraum. (wie anm. 10), s. 249ff.

18 kaiser karl v. ernannte in einer urkunde vom 
12. Januar 1521 könig Christian ii. von Dä-
nemark, kurfürst Joachim i. von Brandenburg, 
die herzöge von mecklenburg, den Großfürs-
ten von litauen, den hochmeister von Preu-
ßen, den landmeister von livland und den 
rat von lübeck zu Beschützern des erzstifts 
riga und seinen suffraganen. Diese urkunde 
ist in einer abschrift vom Oktober 1528 er-
halten geblieben. siehe: Friedrich v. Bunge 
(hrsg.): monumenta livoniae antiquae, Bd. 
5. Die letzten Zeiten des erzbisthums riga. 
riga/leipzig 1847, s. 127ff.; karl eduard 
Napiersky (hrsg.): index corporis historico-
diplomatici livoniae, estoniae, Curoniae, Bd. 
2. Dorpat 1836, Nr. 2956, s. 213.

19 vgl. David kirby: Northern europe in the early 
modern Period. the Baltic world 1492–1772, 
3. aufl. london/New york 1998; Norbert an-
germann (hrsg.): Deutschland–livland–russ-
land. ihre Beziehungen vom 15. bis zum  
17. Jahrhundert. lüneburg 1988; theodor 
schiemann: russland, Polen und livland 
bis ins 17. Jahrhundert. in: wilhelm Oncken 
(hrsg.): allgemeine Geschichte in einzeldar-
stellungen. 2. hauptabteilung, 10. theil, Bd. 
2. Berlin 1887.

20 vgl. matthias asche, magnus von hirschheydt, 
mathis mager: legitimationsdefizite, Bedro-
hungspotenziale und Bewältigungsstrategien 
der europäischen ritterorden in der krisenzeit 
der 1520er Jahre. Fallbeispiele und allgemei-
ne reflexionen. in: Jürgen sarnowsky, roman 
Czaja (hrsg.): Die ritterorden in umbruchs- 
und krisenzeiten. torun 2011, s. 274–287. 

21 vgl. eike wolgast: hochstift und reformati-
on. studien zur Geschichte der reichskirche 
zwischen 1517 und 1648. stuttgart 1995,  
s. 57–83.

22 vgl. walther hubatsch: albrecht von Branden-
burg-ansbach. Deutschordens-hochmeister 
und herzog in Preussen 1490–1568. heidel-
berg 1960. ereignisgeschichtliche abhand-
lungen und Quellen finden sich in: erich Joa-
chim: Die Politik des letzten hochmeisters in 
Preußen albrecht von Brandenburg, Bd. 1–3. 
leipzig 1892–1895. Paul tschackert (hrsg.): 
urkundenbuch zur reformationsgeschichte des 
herzogthums Preußen, Bd. 1–3. leipzig 1890. 
walther hubatsch: Geschichte der evangeli-
schen kirche Ostpreussens, Bd. 1. Göttingen 
1968, s. 1–104.

23 vgl. asche, hirschheydt, mager: legitimations-
defizite (wie anm. 20), s. 280f.

24 vgl. ulrich hufeld: säkularisation (rechtlich). 
in: edN 11, Z. 522.

25 hierbei ließ er sich unmittelbar von martin 
luther beeinflussen. siehe: martin luther: an 
die herren deutschs Ordens, dass sie falsche 
keuschheit meiden und zur rechten ehelichen 
keuschheit greifen, ermahnung. 1523. in: 
martin luthers werke, Bd. 12. weimar 1891, 
s. 228–244.

26 vgl. magnus v. hirschheydt: Der krieg, der 
nie stattgefunden hat. markgraf wilhelm von 
Brandenburg-ansbach, reinhold von Buxhöv-
den, die Öselsche Bischofsfehde und das Prob-
lem der fehlenden kriegslegitimation. in: Franz 
Brendle, anton schindling (hrsg.): Geistliche 
im krieg. münster 2009, s. 345–371. Die 
Frage nach der ausrichtung der preußischen 
Partei wird im Dissertationsprojekt des autors 
„reformation in stadt und erzstift riga (1530–
1565)” geklärt werden.

27 vgl. stefan hartmann (Bearb.): herzog alb-
recht von Preußen und livland. regesten aus 
dem herzoglichen Briefarchiv und den Ost-
preußischen Folianten (veröffentlichungen aus 
den archiven Preußischer kulturbesitz). 7 Bde. 
köln 1999ff., hier Nr. 144, 212, 224, 226, 
230, 269.

28 vgl. hirschheydt: markgraf wilhelm (wie anm. 
26); madis maasing: Die wieksche Fehde 
(1532–1536) und markgraf wilhelm von 
Brandenburg. in: Forschungen zur baltischen 
Geschichte 5 (2010), s. 11–35.

29 vgl. eike wolgast: hochstift (wie anm. 21), 
s. 68f.; hans Quednau: Johannes lohmüller. 
stadtsyndikus von riga, ein träger deutscher 
reformation in Nordosteuropa. mit einer 
auswahl seiner schriften. in: archiv für re-
formationsgeschichte 36 (1939), s. 51–67, 
253–269; Ders.: livland im politischen wol-
len herzog albrechts von Preußen. königsberg  
1939.

30 stadtsekretär Johann lohmüller an herzog al-
brecht in Preußen, smilten 17.07.1535, in: 
hartmann (Bearb.): herzog albrecht (wie anm. 
27), Nr. 816, s. 243f. 

31 meineke von schierstedt an herzog albrecht, 
smilten 23.12.1535. in: ebd., Nr. 849, s. 
277–279; koadjutor wilhelm an herzog alb-
recht, ronneburg 01.01.1536. in: ebd., Nr. 
856, s. 284. 

32 Paul karge: Die reformation und Gottesdienst-
ordnung des markgrafen-erzbischofs wilhelm 
von riga vom märz 1546. in: mitteilungen aus 
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der livländischen Geschichte 22 (1924-28),  
s. 120–161.

33 wolgast: hochstift (wie anm. 21), s. 261–
285.

34 vgl. Norbert angermann: studien zur livland-
politik ivan Groznyjs. marburg (lahn) 1972, 
mit weiterführenden literaturhinweisen zum 
livländischen krieg.

35 erik tiberg: Zur vorgeschichte des livländi-
schen krieges: Die Beziehungen zwischen 
moskau und litauen 1549–1562. stockholm 
1984; Norbert angermann: studien (wie anm. 
34). siehe auch: Balthasar russow: Chronika 
der Provintz lyfflandt, 1584. in: scriptores re-
rum livonicarum. sammlung der wichtigsten 
Chroniken und Gescichtsdenkmale von liv-, 
ehst- und kurland, Bd. 2. riga/leipzig 1853, 
s. 47–49. 

36 es kam deshalb zu mehreren verhandlungen, 
deren abschlüsse bis zum livländischen krieg 
keine endgültige klärung der streitsache brach-
te. vgl. Ordinatio limitum inter litvaniam, & 
livoniam, per Commissarios ab utraq; pare 
Constituos facta, 1472. in: mathias Dogiel 
(hrsg.): limites regnis Poloniae & magnis 
Ducatus litvaniae. wilna 1758, s. 207–211; 
instauratio &renovatio limitum inter litvaniam 
& livoniam, per Commissarios ab utraq; parte 
destinatos facta, rakiski 25.01.1541. in: ebd., 
s. 211–219; memorial erzbischof wilhelms an 
herzog albrecht, kokenhusen 24.09.1543. in: 
hartmann (Bearb.): herzog albrecht (wie anm. 
27), Nr. 1225, s. 195f.; herzog albrecht an 
erzbischof wilhelm, Borchersdorf 30.04.1544, 
in: ebd., Nr. 1240, s. 222f.

37 vgl. alexander Bergengrün: herzog Christoph 
von mecklenburg, letzter koadjutor des erzbis-
tums riga: ein Beitrag zur livländischen und 
mecklenburgischen Geschichte. reval 1898.

38 vgl. walther hubatsch: Protestantische Fürs-
tenpolitik in den Ostseeländern im 16. Jahr-
hundert. in: historische Zeitschrift 192 (1961),  
s. 282-294; iselin Gundermann: Grundzüge 
der preußisch-mecklenburgischen livlandpoli-
tik im 16. Jahrhundert. in: Baltische studien 
52 (1966), s. 31-56. 

39 Offenes instrument zur wahl herzog Chris-
tophs zum Coadiutor durch das Capitel. in: 
landtag zu wolmar 1556. in: landeshauptar-
chiv schwerin, Bestand 2.11–2/1 acta externa  
Nr. 1073, s. 21–24.

40 „…das ihr maj: [könig zu Polen] bewilligt das 
das erzstifft soll bei dem haus zu mecklenburg 
bleiben.” Denkschrift über Gewinnung livlands 
für Christoph von mecklenburg, 1555. in: lan-

deshauptarchiv schwerin, Bestand 2.11–2/1 
acta externa 1020, s. 2.

41 vgl. eike wolgast: Der lange weg zur obrigkeit-
lichen reformation im herzogtum mecklen-
burg. herzog heinrich v. und herzog Johann 
albrecht i. in: mecklenburgia sacra 12 (2009), 
s. 39-59.

42 Denkschrift über Gewinnung livlands für 
Christoph von mecklenburg, 1555. in: landes-
hauptarchiv schwerin, Bestand 2.11-2/1 acta 
externa Nr. 1020, s. 1–4.

43 vgl. eike wolgast: Die reformation im her-
zogtum mecklenburg. in: Nordost-archiv 13 
(2004), s. 169f. 

44 „auch keiner von uns, oder unsern nachkom-
lingen, er sey ein herr, erzbischoff, Bischoff, 
herr meister welcher zu jeder zeit sein wirt, 
sampt unsern Capitteln, gebietiger ordens und 
andern stenden, seinen standt nicht wandeln, 
nach sich auff die furstenthumb, herligkeiten, 
strebenden, oder gebiete verendern, zu dem 
keinen auslendischen Fürsten oder herren zu 
einem Coadiutorn, auch sonst nicht adaptie-
ren, eligirn, postulirn und volgents, in dies lan-
de fördern, noch einemen sollen, in keinerley 
weis, oder mass, wie es menschliche vernunfft 
immer erdencken möchte”. wolmarer rezess, 
1546. in: Geheimes staatsarchiv preußischer 
kulturbesitz, hBa D 1342, s. 2rs–3vs.

45 vgl. beispielhaft hierfür: erzbischof wilhelm an 
herzog albrecht, 19.01.1555. in: hartmann 
(Bearb.): herzog albrecht (wie anm. 27),  
Nr. 1660/1, s. 135; Bürgschaft herzogs al-
brecht an Jasper von münster, Januar/Febru-
ar 1556. in: ebd., Nr. 1761, s. 231; Jasper 
von münster an herzog albrecht, segewold 
06.04.1556. in: ebd., Nr. 1813, s. 276f.

46 vgl. russow: Chronica (wie anm. 35), s. 48.
47 Der inhalt des Briefes findet sich in Johann 

renners livländischer historie, wo ein angriffs-
plan mit herzog albrecht besprochen wird. 
richard hausmann, konstantin höhlbaum 
(hrsg.): Johann renner’s liflandische historie. 
Göttingen 1876, s.148f.

48 Neue Zeitung aus wenden, wenden 
28.02.1557. in: hartmann (Bearb.): herzog 
albrecht (wie anm. 27), Nr. 2004, s. 471f.; 
russow: Chronica (wie anm. 35), s. 50.

49 instruktion für den polnischen Gesandten an 
das Domkapitel in riga, august 1554. in: 
hartmann (Bearb.): herzog albrecht (wie anm. 
27), Nr. 1638, s. 118–121.

50 Gotthard von hansen (hrsg.): katalog des 
revaler stadtarchivs. reval 1896, s. 198,  
Nr. i.3.
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51 Foedus inter vilhelmum Furstenbergium Or-
dinis theutonici in livonia magistrum & sigi-
mundum augustum reem Poloniae, contra Du-
cem moscoviae initum, Poswol 14.09.1557. 
in: mathias Dogiel (hrsg.): Codex Diplomaticus 
regni Poloniae et magni Ducatus ltuaniae. 
tomus v. wilna 1759, Nr. Cxxviii, s. 219–
221.

52 Übergabe der von den dänischen Gesandten 
mit den livländischen ständen abgehandel-
ten rezeßnotel, wenden 08.03.1557. in: 
hartmann (Bearb.): herzog albrecht (wie 
anm. 27), Nr. 2009, s. 478-480; auszug 
aus dem abschiede gemeiner stände, riga 
15.09.1557. in: Friedrich Bienemann (hrsg.): 
Briefe und urkunden zur Geschichte livlands 
in den Jahren 1558-1562, Bd. 1. riga 1865, 
Nr. 17, s. 17-19.

53 Formula restitutionis könig sigismunds ii. au-
gust von Polen, nach der die Gesandten des 
römischen königs [Ferdinand i.] in livland 
handeln sollen, wilna 11.05.1557. in: ebd., 
Nr. 2039, s. 511f.

54 verschiedene zeitgenössische Chroniken und 
tagebücher berichten über ursache und ver-
lauf des krieges: russow: Chronica (wie 
anm. 35); salomon henning: lifflendische 
Churlendische Chronica. was sich vom Jahr 
Christi 1554 biß auff 1590 in den langwie-
rigen moscowiterischen und andern kriegen, 
[…] gedenckwirdiges zugetragen, 1594. in: 
scriptores rerum livonicarum (wie anm. 35), 
s. 197-368; hausmann, höhlbaum (hrsg.): 
historie (wie anm. 47); alexander Bergengrün 
(Bearb.): Die aufzeichnungen des rigaschen 
rathssecretärs Johann schmiedt zu den Jahren 
1558-1562. leipzig 1892. Zudem wurden die 
kriege im Ostseeraum vor allem im englisch-
sprachigen raum aufgearbeitet. so finden sich 
Beschreibungen der politischen situation und 
dem livländischen krieg in: robert i. Frost: 
the Northern wars. war, state, and socie-
ty in Northeastern europe 1558–1721. New 
york 2000; william urban: the Origin of the 
livonian war. in: the lithuanian Quarterly 29 
(1983), s. 11–25; walther kirchner: the rise 
of the Baltic Question. Newark 1954.

55 vgl. Fehdebrief des Grossfürsten an livland, 
moskau, November 1557. in: Carl schirren 
(hrsg.): Neue Quellen zur Geschichte des un-
tergangs der livländischen selbständigkeit. aus 
dem dänischen Geheimen archive zu kopenha-
gen, Band 1. reval 1883, s. 30-33, Nr. 3. in-
teressanterweise wurde als weiterer Grund von 
russischer seite die schließung der russischen 

kirchen in den livländischen städten genannt. 
Diese kirchenschließungen hatten allerdings 
nichts mit der religionspolitik oder dem hei-
denkampf des Deutschen Ordens sondern aus-
schließlich mit der säkularisierenden reformato-
rischen religionspolitik der städte zu tun: „vnde 
zu riga die kirche zu sant Claus die man denn 
russenn sol vbergebenn die hatt man denn Po-
lenn vbergebenn”, Bericht aus russischen lan-
den über die ursache des livl. krieges, 1561. 
in: ebd., Nr. 232; vgl. auch: anti selart: Das 
wunder von Narva am 11. mai 1558. Zur Ge-
schichte der russischen Polemik gegen die re-
formation im 16. Jahrhundert. in: Forschungen 
zur baltischen Geschichte 4 (2009), s. 40–57.

56 russow: Chronica (wie anm. 35), s. 55f.
57 Jens e. Olesen: Die hochstifte Ösel und kur-

land unter dänischer herrschaft, in: asche, 
Buchholz, schindling (hrsg.): Die baltischen 
lande (wie anm. 1), Bd. 2, s. 191-216.

58 Carl schirren: Bischof Johann von münchhau-
sen. in: Baltische monatsschrift 28 (1881),  
s. 1–37.

59 ursula renner: herzog magnus von holstein 
als vasall des Zaren ivan Grozny. in: Norbert 
angermann (hrsg.): Deutschland — livland — 
russland (wie anm. 19), s. 137-158; Bern-
hard stasiewski: magnus, herzog von schles-
wig-holstein. in: NDB 15 (1987), s. 665f.; ri-
chard hausmann: magnus (könig von livland). 
in: aDB 20 (1884), s. 66–68;

60 es sind keine strategiepapiere des dänischen 
königs vorhanden, aber aufgrund der wieder-
kehrenden versorgungsstreitigkeiten bei herr-
schaftswechseln und der dänischen Politik in 
den folgenden Jahrzehnten, lässt sich darauf 
schließen, dass die dänische strategie ebenso 
wie die mecklenburgische auf versorgungspos-
ten für die nachgeborenen söhne ausgerichtet 
war.

61 mārīte Jakovļeva: territorium und Grenzen des 
herzogtums kurland und semgallen im 16. 
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70 reichsnebenabschied, in: Josef leeb (Be-
arb.): Deutsche reichstagsakten. reich-
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BAZNĪcAS VALSTU SEkULArIZācIJA LIVONIJā 1558.–1561. GADā.
TIPOLOĢIJA UN SALĪDZINāJUMS

Magnuss fon Hiršheids

kopsavilkums

Atslēgas vārdi: Baznīcas valstu sekularizācija, Reformācija Livonijā, Rīgas arhibīskapija, 
vācu Ordeņvalsts, koadjutoru strīds, Livonijas karš, Brandenburgas–ansbahas vilhelms, 
Gothards Ketlers

reformācijas izraisītajam sekularizācijas procesam, kurš nozīmē Baznīcas valstu pārveidoša-
nu par valstīm ar laicīgas un pārmantojamas varas struktūrām, 16. gs. livonijā bija izteikti 
nelabvēlīgi priekšnosacījumi. tā dēvēto livonijas konfederāciju veidoja seši valstiski veidoju-
mi (vācu Ordeņvalsts, rīgas arhibīskapija, rēveles, tērbatas, sāmsalas–vīkas un kurzemes 
bīskapija), turklāt arī — lielākās pilsētas. visi tie bija radušies viduslaiku kristianizācijas 
kontekstā un tādēļ bija tieši pakļauti vecajai Baznīcas hierarhijai. lai gan reformācijas idejas 
jau kopš 16. gs. 20. gadiem bija nostiprinājušās daļā valdošo aprindu, neviena no livonijas 
valstīm nesteidzās pārveidot savas varas struktūras, kā tas bija noticis 1525. g. Prūsijā. 
reformācija un Baznīcas valstu sekularizācija drīzāk izvērtās par sarežģītu iekšpolitisku pār-
baudījumu visai livonijas valstiskajai vienotībai.  
rakstā aplūkota sekularizācijas gaita livonijas valstīs, pievēršoties katra atsevišķā gadījuma 
iekšējiem virzītājspēkiem (varas nesēju konkurence, militāri un diplomātiski konflikti starp 
Ordeņa mestru un rīgas arhibīskapu, t.s. koadjutoru strīds 1556. g.), bet lielā mērā arī ārē-
jiem apstākļiem (ārvalstu valdnieku spiediens, livonijas kara sākums, sabiedroto meklējumi 
Polijā). analizējot atsevišķus piemērus, autors nonāk pie secinājuma, ka gandrīz visas livo-
nijas valstis tika sekularizētas samērā vēlu un gandrīz vienmēr ārējas ietekmes rezultātā —  
vai nu tiekot iekļautām jaunizveidotajā Polijas Pārdaugavas hercogistē (rīgas arhibīskapija, 
1566. g.), vai tikai nomainot konfesiju, bet paturot iepriekšējo varas modeli (sāmsalas–vīkas 
un kurzemes–Piltenes bīskapija), vai arī tiekot militāri iekļautām maskavijas kara pārvaldes 
teritorijā (tērbatas bīskapija, 1558. g.). vienīgais piemērs, kad kāds livonijas valsts vadītājs 
pats iniciēja sekularizācijas procesu, bija vācu Ordeņvalsts pēdējā mestra Gotharda ketlera 
padošanās Polijas–lietuvas kronim un tam sekojošās kurzemes–Zemgales hercogistes dibi-
nāšana (1561. g.). tomēr arī šis sekularizācijas process bija drīzāk ārējā spiediena un kara 
radītās bezizejas diktēta improvizācija, nevis ilgstošu un idejiski virzītu centienu rezultāts.




